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Beratungsfolge               Termin                Beratungsaktion 

Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen 15.09.2017 beschließend 

Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen 08.11.2017 beschließend 

Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen 16.11.2017 beschließend 

Haupt - und Finanzausschuss 05.12.2017 vorberatend 

Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen 14.12.2017 beschließend 

 
 
Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer –  
Hebesatzsatzung - 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die vorliegende Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grundsteuer A und B sowie 
der Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) für das Jahr 2018 wird beschlossen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 

Keine Ausgaben zu leisten: ☒ 

Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit: ☐ 

Produkt/Sachkonto:  

Haushaltsansatz €:  

Bereits ausgegeben €:  

Noch vorhanden €:  

Haushaltsmittel stehen nicht bereit: ☐ 

Einstellung muss im Nachtrag erfolgen: Üpl: ☐ Apl: ☐ 

Produkt/Sachkonto:  

Evtl. Stellungnahme:  
Die entsprechenden Hebesätze sind im Verwaltungshaushaltsplanentwurf des Rechnungsjahres 
2018 ff eingesetzt und entsprechend berechnet. 
 

Finanzielle Bewertung des Fachbereiches erfolgt: ☒ 

 

gez. Sabine Hartenfels 
Leitung Fachbereich 3 - Finanzen 
Datum: 06.12.2017 
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Begründung: 

 
Der Haupt- und Finanzausschus der Gemeinde Aarbergen hat in seiner Sitzung vom 05.12.2017 
über Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grundsteuer A und B sowie der Ge-
werbesteuer (Hebesatzsatzung) für das Jahr 2018 beraten und diese der Gemeindevertretung zur 
Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Auf die Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanzausschus der Gemeinde Aarbergen vom 
05.12.2017 wird weiter verwiesen, ebenso auf die beigefügte Anlage. 
 
Derzeit gelten folgende Hebesätze: 
 
Grundsteuer: 
 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
    Betriebe (Grundsteuer A)     360 v.H. 
 
b) für die Grundstücke 
    (Grundsteuer B)       365 v.H. 
 
Gewerbesteuer:       360 v.H. 
 
 
Für das Haushaltsjahr 2018 wurden folgende Anpassungen vorgenommen:  
 
Grundsteuer: 
 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
    Betriebe (Grundsteuer A)     450 v.H. 
 
b) für die Grundstücke 
    (Grundsteuer B)       450 v.H. 
 
Gewerbesteuer:       400 v.H. 
 
 
 
 
 

Sachliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt: 
 

☒ 

 

gez. Ulrich Metz 
Datum: 06.12.2017 

Rechtliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt: 
 

☒ 

 

gez. Ulrich Metz 
Datum: 06.12.2017 

Vorlage gesehen und zur Beschlussfassung ein-
gebracht: 
 

☒ 

 

gez. Udo Scheliga 
Bürgermeister 
Datum: 06.12.2017 

 
(Unterschrift) 

 
 
 
Anlage(n): 

(1) Hebesatzsatzung 2018  
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